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Unterrichtung 

Hannover, den 05.03.2025 
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Fortschreibung des Niedersächsischen Krankenhausplans 

siehe Anlage 
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Fortschreibung des Niedersächsischen Krankenhausplans 

Anlagen: 1 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

nach § 5 Abs. 1 S. 3 Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) wird der Kranken-

hausplan und seine Fortschreibung von der Landesregierung beschlossen. Nach § 5 Abs. 

1 S. 4 NKHG ist dem Landtag vor dem Beschluss jeweils Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben. 

Die Landesregierung beabsichtigt die anliegende Fortschreibung des Krankenhausplans 

zu beschließen und bittet daher darum, die Stellungnahme des Landtags nach § 5 Abs. 1 

S. 4 NKHG herbeizuführen.

Dr. Andreas Philippi 

Bearbeitet von: Herrn Dicke 

E-Mail: Landtagsangelegenheiten@ms.nieder-
sachsen.de 

Präsidentin 
des Niedersächsischen Landtages 
- Landtagsverwaltung –
Hannah-Arendt-Platz 1 
30159 Hannover 
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Niedersächsisches Ministerium für        Hannover, 12.02.2025 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung 
 

 

Ergebnisse des Umlaufverfahrens vom 6. Dezember 2024 zur Fortschreibung 
des Krankenhausplanes  

 

 

Der Planungsausschuss erklärt sein Einvernehmen zur Fortschreibung des Nieder-

sächsischen Krankenhausplanes wie folgt: 

 

Versorgungsgebiet 7 

 460 006 01 St. Franziskus-Hospital Lohne:  

Herausnahme des Bereichs Geburtshilfe mit 5 Planbetten aus dem Kranken-

hausplan. 

 

Versorgungsgebiet 8 

 404 000 01 Klinikum Osnabrück:  

Zustimmung zur Erhöhung um 11 weitere Planbetten im Bereich der Urologie 

durch Übernahme vom Marienhospital Osnabrück  

sowie  

Zustimmung zur Abgabe von 3 Planbetten im Bereich der Frauenheilkunde 

durch Verlagerung an das Franziskus Hospital Harderberg. 

 

 404 000 02 Marienhospital Osnabrück:  

Zustimmung zur Abgabe von 11 Planbetten im Bereich der Urologie durch 

Verlagerung an das Klinikum Osnabrück  

sowie  

Zustimmung zur auslastungsbedingten Erhöhung um 3 weitere Planbetten im 

Bereich Augenheilkunde, 4 weitere Planbetten im Bereich Geburtshilfe und 

4 weitere Planbetten im Bereich Neurologie.  
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 459 019 02 Franziskus-Hospital Harderberg Georgsmarienhütte: 

Herausnahme des Bereichs Geburtshilfe mit 17 Planbetten aus dem Kranken-

hausplan 

sowie 

Zustimmung zur Erhöhung um weitere 17 Planbetten im Bereich Chirurgie in-

folge der Aufteilung von Kapazitäten nach Schließung des Krankenhauses 

St. Raphael zum 31.08.2025 

sowie 

Zustimmung zur Erhöhung um weitere 3 Planbetten im Bereich der Frauen-

heilkunde (Senologie) durch Übernahme vom Klinikum Osnabrück. 

 

 459 024 02 Christliches Klinikum Melle: 

Herausnahme des Bereichs Frauenheilkunde mit 11 Planbetten aus dem 

Krankenhausplan 

sowie 

Zustimmung zur auslastungsbedingten Aufnahme von 11 weiteren Planbetten 

im Bereich Innere Medizin.  

 

 459 029 01 Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln: 

Herausnahme des Krankenhauses St. Raphael aus dem Krankenhausplan 

(69 Planbetten im Bereich Chirurgie und 105 Planbetten im Bereich Innere 

Medizin). 
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